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Für Angehörige 
sorgen und 
erwerbstätig 
sein

die Pflegeversicherung gedeckt sind, führt 
dazu, dass sich Pflegebedürftige und Ange-
hörige für die häusliche Pflege entscheiden. 
Etwa 70 Prozent der Pflegenden sind Frauen. 
Doch der Anteil der Männer, die Angehö-
rige pflegen und betreuen, nimmt deutlich 
zu. Rund zwei Drittel der Pflegenden sind 
im erwerbsfähigen Alter, das heißt viele sind 
berufstätig und haben oft noch eigene Kin-
der im Haushalt zu versorgen.

Im Unterschied zur Kinderbetreuung ist der 
Beginn der Pflegebedürftigkeit nicht vorher-
sehbar. Auch Pflegedauer und Umfang der 
Pflege sind ungewiss. Wer alten Menschen 
bei der Bewältigung ihres Alltags hilft, kann 
im Unterschied zur Kindererziehung davon 
ausgehen, dass die Betreuung immer intensi-
ver und schwieriger wird und oft über viele 
Jahre dauert. Dabei kann sich für berufstä-
tige Angehörige die Frage stellen, ob sie ihre 
Erwerbstätigkeit zugunsten der Pflegeaufga-
ben einschränken oder ihre Arbeitsstelle auf-
geben. Damit sind finanzielle Einbußen und 
Auswirkungen auf die Berufstätigkeit ver-
bunden.

	 Jeder Mensch kann zu jeder Zeit 
pflegebedürftig werden. Ob sich Pflege-
bedürftigkeit langsam ankündigt oder 
plötzlich und unerwartet kommt: Sie ver-
ändert das Familienleben radikal. Für 
viele stellt sich die Frage, wie Beruf, 
Pflege und organisatorische Aufgaben 
vereinbart werden können. Wir informie-
ren Sie, wo Sie Unterstützung finden und 
welche Regelungen Sie mit dem Arbeitge-
ber vereinbaren können.

Derzeit gibt es nach den Kriterien der Pfle-
geversicherung fast fünf Millionen pflegebe-
dürftige Menschen jeden Alters in Deutsch-
land. Etwa vier von fünf Pflegebedürftigen 
werden zu Hause versorgt. Schätzungsweise 
jeder und jede zehnte Beschäftigte trägt 
neben der Berufstätigkeit Verantwortung für 
einen oder mehrere pflegebedürftige Men-
schen.

Die vertraute Umgebung und der Kon-
takt mit Angehörigen geben Sicherheit und 
Geborgenheit. Aber auch die Tatsache, dass 
ambulante Hilfen oder die Unterbringung im 
Heim Kosten verursachen, die nicht durch 

Wichtig: 

Frühzeitig professionelle Hilfe 

einbeziehen: Durch ambulante 

Pflegedienste, Tagespflege, 

Nachtpflege oder durch Nach-

barschaftshilfe und Essen auf 

Rädern kann für Pflegebedürf-

tige mehr Selbstständigkeit, für 

pflegende Angehörige Entlas-

tung erreicht werden.
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Unterstützung durch die 
Pflegeversicherung

Finanzielle Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit 
leistet die Pflegeversicherung. Die Höhe ist jedoch 
begrenzt. Sie reicht häufig für die anfallenden Kos-
ten nicht aus. Leistungen erhält, wer in einen Pfle-
gegrad eingestuft wird. Eine Einstufung erfolgt 
nur, wenn ein regelmäßiger Hilfebedarf in einem 
bestimmten Umfang vorliegt und für voraussicht-
lich mindestens sechs Monate bestehen wird. 

Den Antrag auf Leistungen aus der Pflegeversi-
cherung stellen Sie telefonisch oder schriftlich bei 
der Pflegekasse des Pflegebedürftigen. Die Pflege-
kasse ist bei der jeweiligen Krankenversicherung 
angesiedelt und über diese erreichbar. Der Besuch 
des Medizinischen Dienstes und die im Gutachten 
festgestellten Bedarfe sind Voraussetzung für den 
Anspruch auf Leistungen.

Informationen zur Höhe der Leistungen finden 
Sie hier: 

Wenn der Pflegefall eintritt

Ob plötzlich und unvorhersehbar oder langsam und 
absehbar: Für berufstätige Angehörige kann die 
Situation zu einem Gefühl der Überlastung führen. 
Schnell kann die Arbeitszeit eingeschränkt sein. Es 
kann zu Zeitdruck, Verspätungen oder vorzeitigem 
Verlassen des Arbeitsplatzes kommen.

Neben beruflichen gibt es auch organisatorische 
und psychische Belastungen, wie etwa:

	� Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaf-
fung,

	� körperliche Überanstrengung durch schweres 
Heben, ungeeignete Räumlichkeiten, fehlende 
Hilfsmittel und mangelnde Erholungsphasen,

	� eng durchorganisierte Tagesabläufe, sodass jede 
Verzögerung den weiteren Ablauf beeinträch-
tigt.

	� Auch das Gefühl der Fremdbestimmung und 
Abhängigkeit, fehlende Anerkennung und man-
gelnde Rücksicht können zu Unzufriedenheit und 
Zukunftsängsten führen.

In jedem Fall ist es ratsam, weitere Personen (Fami-
lienmitglieder, Freunde, Nachbarn) einzubeziehen 
beziehungsweise die Situation in zeitlichen Abstän-
den zu reflektieren. Dabei sollte in Ruhe das Für und 
Wider einer häuslichen Pflege abgewogen werden, 
unabhängig von Zwängen oder moralischem Druck. 
Bedenken Sie auch weitere mögliche Veränderun-
gen der Pflegesituation: Sind beispielsweise die Vor-
aussetzungen für eine Hauspflege gegeben oder nur 
mit einem sehr großen Aufwand erreichbar (zum Bei-
spiel bauliche Veränderungen, Entfernung)? Kann der 
Umzug ins „Service-Wohnen“ oder ein Pflegeheim 
sinnvoll sein? Gibt es Angebote der Tagespflege und 
welche Entlastungen werden angeboten (Essen auf 
Rädern, Abhol- und Fahrdienst, Dauer des Angebots)?

Viele Pflegebedürftige und Angehörige fürchten, ihre 
gewohnte Umgebung zu verlassen und ins Heim zu 
gehen. Sie empfinden den Schritt als Versagen, oder 
die Pflege ist zum Lebensinhalt geworden. Dabei sind 
Pflegende und Angehörige oft überrascht, wie positiv 
der Aufenthalt im Heim auch gestaltet werden kann. 
Prüfen Sie frühzeitig Konzepte und Bedürfnisse und 
bedenken Sie, dass bei guten Heimen oft eine Warte-
zeit gegeben ist.

Zwischen Pflege und Arbeit

Besonders problematisch bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege ist die zeitliche Belastung: Rund ein 
Drittel der Hauptpflegepersonen im erwerbsfähigen 
Alter hat die Arbeitszeit im Job reduziert, viele geben 
den Beruf ganz auf. Besonders für Frauen ist es wich-
tig, Ausfallzeiten bei der sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigung gering zu halten. Die Mehrzahl 
pflegender Angehöriger will weiterhin erwerbstätig 
bleiben und ist oft hoch motiviert.

Die Vereinbarkeit von Pflegeaufgaben, Beruf und 
Familie wird zwar als anstrengend empfunden, der 
Beruf bietet aber auch einen Ausgleich zur Pflege. Die 
Rückkehr nach einem Berufsausstieg ist – auch anders 
als bei der Elternzeit – nicht in allen Fällen garantiert. 
Die möglichen Gesetze bieten unterschiedliche arbeits-
rechtliche Regelungen. Lassen Sie sich beraten.
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Kurzzeitige Arbeitsverhinderung bei akutem Pflegefall
Bei akut auftretenden Pflegesituationen haben alle Beschäftig-
ten unabhängig von ihrer Beschäftigungsdauer, dem Beschäf-
tigungsumfang sowie der Beschäftigtenanzahl im Betrieb das 
Recht auf unbezahlte Freistellung von bis zu zehn Arbeitsta-
gen, um für einen nahen Angehörigen eine bedarfsgerechte 
Pflege zu organisieren oder die sofortige pflegerische Versor-
gung des betroffenen Angehörigen sicherzustellen. Die Ver-
hinderung und die voraussichtliche Dauer müssen dem Arbeit-
geber unverzüglich mitgeteilt werden. Auf Verlangen ist ein 
ärztliches Attest über die Pflegebedürftigkeit und die Erforder-
lichkeit vorzulegen. Für die Inanspruchnahme der kurzzeitigen 
Arbeitsverhinderung braucht noch kein Pflegegrad festgestellt 
worden zu sein, jedoch muss eine Pflegebedürftigkeit vorlie-
gen, die mindestens dem Pflegegrad 1 entspricht.

Für diese Freistellung kann eine Lohnersatzleistung – das 
Pflegeunterstützungsgeld – bei der Pflegekasse beantragt 
werden, sofern keine Entgeltzahlung durch vertragliche, tarif
liche oder betriebliche Regelungen gewährleistet ist. Das 
Pflegeunterstützungsgeld für akut auftretende Pflegesituatio-
nen kann einmal im Kalenderjahr für maximal zehn Tage je 
zu pflegender Person in Anspruch genommen werden.

Pflegezeit
Die Pflegezeit bietet die Möglichkeit der vollständigen oder 
teilweisen Freistellung von bis zu sechs Monaten für die Pflege 
eines nahen Angehörigen und Freistellung von bis zu drei 
Monaten für die Begleitung in der letzten Lebensphase. Pflege-
zeit kann mit jedem Arbeitgeber vereinbart werden, rechtlich 
durchsetzbar ist der Anspruch jedoch erst ab einer Beschäftig
tenzahl von 16 (inklusive Auszubildende). Je zu pflegendem 
Angehörigen und je Arbeitgeber besteht der Anspruch einmalig.

Die Pflegezeit muss dem Arbeitgeber mit einer Frist von zehn 
Arbeitstagen, beim Übergang von der Familienpflegezeit in die 
Pflegezeit spätestens acht Wochen vor Beginn, schriftlich ange-
zeigt werden. Eine E-Mail ist nicht ausreichend.

Familienpflegezeit
Die Familienpflegezeit bietet die Möglichkeit der teilwei-
sen Freistellung mit minimal 15 Wochenstunden im Jahres-
durchschnitt bei Pflege in häuslicher Umgebung von bis zu 
24 Monaten. Eine Familienpflegezeit kann mit jedem Arbeitge-
ber vereinbart werden, rechtlich durchsetzbar ist der Anspruch 
erst ab einer Beschäftigtenzahl von 26 (exklusive Auszubil-
dende). Je zu pflegendem Angehörigen und je Arbeitgeber 
besteht der Anspruch einmalig.

Die Familienzeit muss dem Arbeitgeber acht Wochen, beim 
Übergang von der Pflegezeit in die Familienpflegezeit spätes-
tens drei Monate vor Beginn schriftlich angezeigt werden. Eine 
E-Mail ist nicht ausreichend.

Für alle Auszeiten nach dem Pflegezeitgesetz und 
Familienpflegezeitgesetz gilt außerdem:

	� Zum Ausgleich finanzieller Einbußen kann ein zinsloses 
Darlehen beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-
liche Aufgaben beantragt werden. Das Darlehen entspricht 
der Hälfte des durch die Freistellung ausfallenden Netto-
lohns. Auf Antrag kann die Höhe des Darlehens bis auf 
einen Mindestbetrag von 50 Euro beschränkt werden. 

	� Es muss mindestens Pflegegrad 1 vorliegen.
	� Von der Ankündigung bis zum Ende der Auszeit, höchs-

tens 12 Wochen vor Beginn, besteht ein besonderer Kün-
digungsschutz. Bei freiwillig gewährter Auszeit durch den 
Arbeitgeber (weniger als 16 Beschäftigte bei Pflegezeit, 
weniger als 26 Beschäftigte bei Familienpflegezeit) beginnt 
der Kündigungsschutz jedoch erst mit dem Beginn der Aus-
zeit und nicht schon mit der Ankündigung.

	� Die Pflege muss grundsätzlich in häuslicher Umgebung 
stattfinden. Die häusliche Umgebung muss nicht der eigene 
Haushalt des Angehörigen sein, es kann auch ein Haushalt 
sein, in den der zu Pflegende aufgenommen wurde. Eine 
Ausnahme besteht für die Betreuung eines nahen Ange-
hörigen in der letzten Lebensphase für die Dauer von drei 
Monaten oder eines minderjährigen nahen Angehörigen. 
Hier kann die Pflege auch außerhäuslich, etwa in einer kli-
nischen Einrichtung, stattfinden.

	� Als „nahe Angehörige“ gelten: Partnerin und Partner, Ehe-
gatten, Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft, Groß-
eltern, Eltern, Geschwister, Adoptiv- und Pflegekinder. Es 
gilt ein weiter Begriff. Lassen Sie sich beraten.

	� Die Gesamtdauer aller Freistellungen beträgt 24 Monate. 
Bei Teilzeit ist eine schriftliche Vereinbarung über die Ver-
ringerung und Verteilung der Arbeitszeit zu treffen. 

	� Wenn die Pflegesituation endet, unmöglich oder unzumut-
bar ist, endet die Pflegezeit und Familienpflegezeit vier 
Wochen nach Eintritt der veränderten Umstände.

Weitere gesetzliche Reduzierungsmöglichkeiten
Weitere Möglichkeiten zur befristeten und dauerhaften 
Arbeitszeitreduzierung bietet das Teilzeit- und Befristungs
gesetz. Gern beraten wir Sie hierzu:

 https://www.arbeitnehmerkammer.de/arbeitnehmerinnen-arbeit-
nehmer/recht/teilzeit.html

Rechtliche Möglichkeiten Beruf und Pflege zu vereinbaren
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Lösungen im Betrieb

Da die gesetzlichen Regelungen zur Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf häufig nicht ausreichen oder 
praktikabel sind, suchen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer oft individuelle Lösungen mit ihrem 
Arbeitgeber. Arbeitsorganisation oder Arbeitszeit-
regelungen können Entlastung bringen. Suchen Sie 
selbstbewusst das Gespräch. Prüfen Sie auch Mög-
lichkeiten von Freistellung oder Sonderurlaub im 
Akutfall und Homeoffice-Möglichkeiten. Spielräume 
bei der Arbeitszeitgestaltung gibt es in Unternehmen 
aller Größenordnungen. Bringen Sie von sich aus 
realisierbare Vorschläge ein.

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ist auch Aufgabe 
für Führungskräfte und Interessenvertretungen. Im 
Rahmen des Audits Beruf und Familie gibt es bun-
desweit schon Beispiele für gute Praxis. Regelungen 
für pflegende Angehörige sollten auch in betriebli-
chen Vereinbarungen berücksichtigt werden.

Für sich selbst sorgen 

Pflegende Angehörige sollten auch für sich selbst sor-
gen. Dazu gehören die regelmäßige ärztliche Betreu-
ung, eventuell psychologische Hilfe, Entspannung, 
Bewegung und gesunde Ernährung. Eigene Interes-
sen, soziale Kontakte und auch der Beruf sind wich-
tige Ressourcen.

Vorsorge-Kuren für pflegende Angehörige  
können Sie bei der Krankenkasse beantragen. Hierzu 
benötigen Sie ein ärztliches Attest.
	 Ab Pflegegrad 3 haben Sie einen Rechtsanspruch 
(§§ 23 und 40 SGB V). Die Vorsorge-Kur dauert in 
der Regel drei Wochen und berücksichtigt die beson-
deren Belange von Pflegenden. Für die Maßnahme 
sind Sie freizustellen und müssen keine Urlaubstage 
nehmen.
	 Es gelten die gesetzlichen Zuzahlungen pro Tag. 
Einige Einrichtungen bieten die Option, den pflege-
bedürftigen Angehörigen mit aufzunehmen.

Rehabilitationsmaßnahmen im Rahmen der 
Deutschen Rentenversicherung
Auch bei Anträgen für eine Rehabilitationsmaß-
nahme zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit sollten Sie 
auf die Pflegesituation hinweisen.

Urlaub und Auszeiten
Gönnen Sie sich ausreichende Erholungszeiten. Nut-
zen Sie hierzu auch Kurzzeit- oder Verhinderungs-
pflege. Dabei ist sowohl die Option „Betreuung zu 
Hause“ als auch „stationäre Kurzzeitpflege“ möglich.

Krankenversicherung
Während einer teilweisen Freistellung während der 
Familien- und Pflegezeit sind Sie über den Arbeit-
geber weiterhin krankenversichert. Besteht bei voll-
ständiger Freistellung nicht die Möglichkeit, sich 
familienversichern zu lassen, müssen Sie sich freiwil-
lig versichern. Die Beiträge können auf Antrag von 
der Pflegeversicherung des Angehörigen in Höhe des 
Mindestbeitrags erstattet werden.

Renten- und Arbeitslosenversicherung
Die Pflegeversicherung des Angehörigen zahlt für die 
Dauer der Pflegetätigkeit Beiträge zur Rentenversi-
cherung. Voraussetzung ist eine Pflegetätigkeit von 
wenigstens zehn Stunden wöchentlich, diese müssen 

an mindestens zwei Tagen wöchentlich geleistet 
werden. Außerdem darf die Lohnarbeit 30 Stunden 
wöchentlich nicht überschreiten. Steigen Sie voll-
ständig aus dem Beruf aus, übernimmt die Pflege-
versicherung unter bestimmten Voraussetzungen die 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung.

Arbeitslosen- und Bürgergeld
Stehen Sie dem Arbeitsmarkt für mindestens 
15 Wochenstunden zur Verfügung, haben Sie 
Anspruch auf Arbeitslosengeld. Pflegegeld, das Sie 
für Ihre Pflegetätigkeit erhalten, wird nicht auf das 
Arbeitslosengeld angerechnet. Das Pflegegeld wird 
auch nicht als Einkommen beim Bezug von Bürger-
geld gewertet.

„Eigene Interessen, soziale Kontakte und 
der Beruf sind wichtige Ressourcen“
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Wenn Entscheidungen 
anstehen ...

Selbstbestimmt vorsorgen für Unfall, Krankheit 
und Alter
Oft schieben wir die Klärung mit Pflegebedürftigen 
oder schriftliche Festlegungen hinaus. Gibt es keine 
Vollmachten oder Verfügungen und sind Pflegebe-
dürftige nicht mehr in der Lage, rechtliche, finan-
zielle oder gesundheitliche Entscheidungen zu tref-
fen, so muss das Betreuungsgericht eingeschaltet 
werden. Lassen Sie sich beraten.

Mit einer Vorsorgevollmacht werden ein oder 
mehrere persönliche Stellvertreter für den Fall 
bestimmt, Entscheidungen zu treffen. In der Regel 
reicht eine ausführliche Vorsorgevollmacht aus und 
macht die gerichtliche Bestellung eines (fremden) 
Betreuers überflüssig.

Bei einer Betreuungsverfügung wird die für die 
Betreuung festgelegte Person erst dann tätig, wenn 
Entscheidungen nicht mehr getroffen werden kön-
nen. Sie ist für den Fall gedacht, dass vom Gericht 
eine gesetzliche Betreuung angeordnet werden 
muss.

Mit einer Patientenverfügung wird vorsorglich 
bestimmt, wie eine derzeit nicht absehbare medizi-
nische Behandlung zu erfolgen hat, wenn Sie sich 
selbst nicht mehr äußern können. Auch wenn die 
konkrete Situation nicht vorausgesehen werden 
kann, bietet eine Patientenverfügung einen Rah-
men.

Es ist ratsam, eine Patientenverfügung mit einer 
Vorsorgevollmacht und/oder einer Betreuungsver-
fügung zu kombinieren. Auf diese Weise können 
Personen Ihres Vertrauens Ihre Wünsche umsetzen 
oder Entscheidungen treffen.

Alzheimer und Demenz­
erkrankungen

Die Fürsorge und das Zusammenleben mit Patien-
ten mit einer demenziellen Erkrankung bedeuten 
eine enorme Belastung. Verhaltensauffälligkeiten, 
Veränderungen der Persönlichkeit, Unruhe, Sin-
nestäuschungen, Angst oder Schlafstörungen kön-
nen den Angehörigen zu schaffen machen. Nicht 
selten kommt es so zu Verwechslungen mit psychi-
schen Störungen wie Depression oder Burnout-Syn-
drom. Oft können nur Symptome gelindert wer-
den. Betroffene sind immer weniger in der Lage, 
sich ihrer Umgebung anzupassen und ihren Alltag 
bewusst zu gestalten. Oft hängt das Wohlbefinden 
davon ab, ob sich die Umwelt auf die Beeinträchti-
gungen einstellen kann, denn für die Mehrzahl der 
Demenzerkrankungen gibt es derzeit noch keine 
Therapie, die zur Heilung führt. Lassen Sie sich 
beraten.

Beruf und Pflege 

... miteinander zu vereinbaren ist eine Herausfor-
derung in vielen Lebenssituationen. Wer Menschen 
begleitet, braucht Zeit und Kraft, Anerkennung, 
Unterstützung und Infrastruktur. Und dies, ohne 
auf eigene soziale Absicherung und Perspektive zu 
verzichten. Setzen Sie sich frühzeitig mit Proble-
men und Möglichkeiten auseinander und klären Sie 
auch rechtliche Fragen (Patientenverfügung, Voll-
machten).

Pflege und Unterstützung ist nicht nur „Belastung“, 
sondern Teil unseres sozialen Lebens und kann das 
Leben auch bereichern. Damit dies nicht zur Über-
lastung wird, ist es notwendig, zu realistischen und 
verantwortungsbewussten Entscheidungen zu kom-
men.

Holen Sie sich und geben Sie Unterstützung. Tei-
len Sie Familien- und Erwerbsarbeit gerecht. Und 
gehen Sie auch pfleglich mit sich selbst um.
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DGUV-Infoline 
 0800 . 6 05 04 04 
 www.dguv.de/de/versicherung/versicherte_personen/andere-

gruende/pflegepersonen/index.jsp

Weitere Beratungen

Demenz Informations- und Koordinationsstelle e. V.
kostenlose Beratung zu allen Themen im Bereich Demenz in 
Bremen, kostenloser Newsletter  

 https://diks-bremen.de

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.
kostenlose Informationen und Beratung
  www.deutsche-alzheimer.de

Deutsches Müttergenesungswerk
Kuren für pflegende Angehörige   

 www.muettergenesungswerk.de

kom.fort. Beratung für barrierefreies Bauen und 
Wohnen e. V.
Kostenlose Beratung und Ausstellung
Landwehrstr. 44, Bremen,  0421 . 79 01 10

 www.kom-fort.de

Für Betriebe und Interessenvertretungen

Initiative Gesundheit und Arbeit Wegweiser Beruf und 
Pflegeverantwortung (2019)
Betriebliche Unterstützungsmöglichkeiten für pflegende Ange-
hörige  https://www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igaweg-
weiser-co/wegweiser-beruf-und-pflege

Rechtsberatung der Arbeitnehmerkammer

	 Bremen-Stadt 
	 Bürgerstr. 1, 28195 Bremen,  0421 . 3 63 01-28 und  -29

	 Bremen-Nord
	 Lindenstr. 8, 28755 Bremen,  0421 . 6 69 50-0

	 Bremerhaven Barkhausenstr. 16, 27568 Bremerhaven 
	  0471 . 9 22 35-0

Weitere Informationen

Arbeitnehmerkammer
Übersicht zu den Leistungen der Pflegeversicherung nach 
Pflegegraden  www.arbeitnehmerkammer.de/arbeitnehmerinnen-
arbeitnehmer/familie/beruf-und-pflege-miteinander-vereinbaren.html

Pflege-Lotse des vdek
Adressen und Hilfestellungen unter dem Portal „Pflege-Lotse“  

 www.pflegelotse.de

Pflegestützpunkte
beraten neutral und kostenlos zur Pflegeversicherung und Ver-
sorgung in Bremen und Bremerhaven  

 www.bremen-pflegestuetzpunkt.de

Kranken- und Pflegekassen, Wohlfahrtsverbände, 
Hausärzte
bieten Beratung

Dienstleistungszentren des Amtes für Soziale Dienste
bieten stadtteilnahe haushaltsbezogene Hilfen und Beratung 
(„Nachbarschaftshilfe“)  https://dlz-bremen.de

Verbraucherzentralen
informieren zum Verlauf altersbedingter Krankheiten, Leis-
tungen der Pflegekasse und bieten praxisnahe Broschüren zu 
rechtlichen Fragen  
  www.verbraucherzentrale-bremen.de/wissen/gesundheit-pflege

Rentenberatung und -berechnung
Informationsmaterial kostenlos in allen Geschäftsstellen der 
Deutschen Rentenversicherung

	 0800 . 10 00 48 00, kostenlos 
 www.deutsche-rentenversicherung.de

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend
Informationen zu Vereinbarkeit Beruf und Familie, Pflege und 
Wohnen im Alter

 www.wege-zur-pflege.de
 www.erfolgsfaktor-familie.de
 www.serviceportal-zuhause-im-alter.de

Bundesministerium für Gesundheit
Online-Ratgeber Pflege

 www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-
ratgeber-pflege.html
Bürgertelefon zur Pflegeversicherung

	 030 . 3 40 60 66 02
 www.bundesgesundheitsministerium.de/service/buergertelefon.html

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Beitragsfreie Versicherung für alle nicht erwerbsmäßig täti-
gen häuslichen Pflegepersonen, mit mindestens zehn Stunden 
Pflege an zwei Tagen pro Woche und bei Pflegegrad 2.
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